
1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Norden (Ostfriesland) 

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. 
S. 191) hat der Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 27.09.2022 folgende 1. Änderung der 
Hauptsatzung vom 07.12.2021 beschlossen:

Artikel I

§ 10
Bekanntmachungen, Einwohnerversammlungen

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen des Flächennutzungsplanes sind im elektronischen 
„Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden“ bekannt zu machen.  
Das elektronische Amtsblatt wird auf der Internetseite des Landkreises Aurich unter 
https://www.landkreis-aurich.de zur Verfügung gestellt.

Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die 
Bekanntgabe dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie während der Dienststunden in einem 
Dienstgebäude der Stadtverwaltung zur Einsicht ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). In 
der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Teile in groben Zügen textlich zu 
umschreiben. 

Die Ersatzbekanntmachung wird von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister angeordnet. Die 
Anordnung muss genaue Angaben über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und zusammen 
mit der Rechtsvorschrift veröffentlicht werden. Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

Die Ersatzbekanntmachung wird durch Aushang im Rathaus veröffentlicht. 

Im Ostfriesischen Kurier ist nachrichtlich auf die Veröffentlichung hinzuweisen 
(Hinweisbekanntmachung). 

Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden durch Aushang im Rathaus veröffentlicht.

(2) Alle übrigen Bekanntmachungen erfolgen im Ostfriesischen Kurier.

Öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen sind mit Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung 
durch Aushang im Rathaus bekannt zu machen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Darüber hinaus wird auf der Internetpräsenz der Stadt Norden auf die Sitzung hingewiesen.

(3) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Einwohnerinnen und 
Einwohner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Stadt oder für Teile des 
Stadtgebietes oder für Ortschaften. Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohnerversammlungen 
sind mindestens 14 Tage vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen.
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Artikel II

§ 11
Inkrafttreten

Dies 1. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Norden, den ____________________

S t a d t  N o r d e n

gez.

-Eiben-
Bürgermeister


